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Neue Revisionsverfahren 
beim BFH
Der BFH hat die Liste der derzeit 
anhängigen Revisionsverfahren aktua
lisiert. Die interessantesten Verfahren 
aus dem Monat Dezember 2021 haben 
wir hier für Sie zusammengestellt.

Einkommensteuer

Qualifizierung von Abfindungen an 
Mieter: Sind an Mieter gezahlte Abfin
dungen für die vorzeitige Räumung der 
Wohnungen zum Zwecke der Durch
führung von umfangreichen Renovie
rungsmaßnahmen den Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Modernisie
rungsmaßnahmen i. S. von § 6 Abs. 1 
Nr. la  EStG zuzuordnen, so dass sie 
unter den weiteren Voraussetzungen 
anschaffungsnahe Herstellungskosten 
darstellen, die dann im Wege der AfA 
ihre steuerliche Berücksichtigung er
fahren? (BFH-Az.: IX R 29/21; Vorin- 
stanz: FG Münster, Urteil vom 
12.11.2021 - 4 K 1941/20 F).

Kryptowährung als Tatbestandsmerk
mal eines anderen Wirtschaftsguts 
i. S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 
EStG: Fällt eine Kryptowährung be
grifflich unter das Tatbestandsmerk
mal eines anderen Wirtschaftsguts 
i. S. von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 
EStG und damit in den Anwendungs
bereich der Einkünfte aus privaten 
Veräußerungsgeschäften? (BFH-Az.: IX 
R 27/21; Vorinstanz: FG Baden-Würt
temberg, Urteil vom 11.6.2021 - 5 K 
1996/19).

Abzugsfähigkeit von Darlehenszinsen 
aus Gesellschafterdarlehen bei vermö
gensverwaltender Personengesell
schaft: Ist ein Darlehensverhältnis zwi
schen einem Gesellschafter und einer 
vermögensverwaltenden Personenge
sellschaft aufgrund der Bruchteilsbe
trachtung nach § 39 Abs. 2 Nr. 2 AO 
steuerrechtlich nicht anzuerkennen, 
soweit der darlehensgebende Gesell

- 10 K 2756/19).

Zuwendungen einer ausländischen 
Stiftung: Gehören Zuwendungen von 
Geld- und Sachleistungen einer auslän
dischen Familienstiftung zu den 
steuerpflichtigen Einkünften aus Kapi
talvermögen nach § 20 Abs. 1 Nr. 9 
EStG? (BFH-Az.: VIII R 25/21; Vorin
stanz: FG Hamburg, Urteil vom 
20.8.2021 - 6 K 196/20).

Körperschaftsteuer

Organschaft -  Personengesellschaft als 
geschäftsleitende Holding: Erfüllt eine 
Personengesellschaft als sog. ge
schäftsleitende Holding die Vorausset
zung der eigenen gewerblichen Tätig
keit i. S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
Satz 2 KStG? (BFH-Az.: I R 23/21; 
Vorinstanz: nicht benannt).

Umsatzsteuer

Steuersatz auf Werbeartikel aus dem 
sog. Food-Bereich: Unterliegen Werbe
artikel aus dem sog. Food-Bereich 
(insbesondere mit Werbedrucken ver
sehene Süßigkeiten) dem Regelsteuer
satz nach § 12 Abs. 1 UStG? (BFH-Az.: V 
R 38/21; Vorinstanz: FG Berlin-Bran
denburg, Urteil vom 29.9.2021 - 2 K 
2211/20).

Erbschaftsteuer

Beerdigungskosten als Nachlassver
bindlichkeiten: Ist auch der Teil der 
Beerdigungskosten als Nachlassver
bindlichkeiten i. S. des § 10 Abs. 5 
Nr. 3 ErbStG abzugsfähig, welcher 
seitens einer Sterbegeldversicherung 
beglichen wurde, da eine vorherige 
Abtretung des Bezugsrechts .erfolgte? 
(BFH-Az.: II R 31/21; Vorinstanz: FG 
Münster, Urteil vom 19.8.2021 - 3 K 
1551/20 Erb).

Grunderwerbsteuer

Anteilsvereinigung durch einen Treu
händer: Unterliegt der Erwerb von 
mindestens 95 % der Anteile an einer 
grundbesitzenden Gesellschaft durch 

Vorinstanz: Finanzgericht Baden-W 
temberg, Urteil vom 9.7.2021 - 5 
1880/19).

Verfahrensrecht

Akteneinsicht im Rahmen einer 
Ergibt sich aus Art. 15 Abs. 1 DSGVO 
ein Anspruch auf Akteneinsicht in die 
im Rahmen einer Betriebsprüfung er
stellten Handakten? (BFH-Az.: X B 109/ 
21; Vorinstanz: FG Baden-Württem
berg, Urteil vom 26.7.2021 - 10 K 
3159/20).

Vorlageersuchen der Finanzbehörden 
bei Banken: Verstößt ein Vorlageer
suchen der Finanzbehörde von Konto
auszügen bei Geldinstituten gern. § 97 
Abs. 1 Satz 1 AO gegen Art. 6 Abs 

REZENSION

Lageberichterstattung -  
Erstellung und Prüfung nach 
HGB, DRS und IFRS
Fink/Kajüter. Schäffer-Poeschel Verlag. 2. Aufl. 2021. 
635 S. 79,95 €.

Die Lageberichterstattung hat in den 
letzten Jahren -  nicht zuletzt aufgrund 
der v. a. mit dem CSR-RUG einge
führten nichtfinanziellen Berichts
pflichten -  einen immensen Bedeu
tungsgewinn als Instrument einer zu-
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kunfts-, wert- und nachhaltigkeitsbe
zogenen Berichterstattung verzeichnet. 
Das 635 Seiten starke Werk liefert auch 
in der Zweitauflage einen umfassen
den Überblick über die rechtlichen 
Vorgaben zur Lageberichterstattung 
nach HGB und DRS, stellt diese den 
Regelungen des IFRS Practice State
ment 1 „Management Commentary“  
gegenüber und bietet darüber hinaus 
einen tiefgehenden Einblick in die 
aktuellen Entwicklungen auf nationa
ler, europäischer und internationaler 
Ebene (Nachhaltigkeitsberichterstat
tung, Integrated Reporting etc.).

Das Werk gliedert sich in fünf Teile. 
Wie bereits in der Erstauflage behan
delt Teil A die Grundlagen der Lage
berichterstattung, Teil B befasst sich 
mit ihren Grundsätzen und Inhalten 
und Teil C thematisiert den Zwischen
lagebericht. Dabei wurden alle drei 
Buchteile umfassend überarbeitet, ak
tualisiert und u. a. an die neuen Vor
gaben zur nichtfinanziellen Berichter
stattung nach dem CSR-RUG und zur 
Entgeltberichterstattung nach dem 
EntgTranspG angepasst Aber auch die 
erweiterten Regelungen zur Erklärung 
zur Unternehmensführung (u. a. Diver
sitätsberichterstattung) wurden er
gänzt. Neu aufgenommen wurde mit 
Teil D ein umfangreiches, praxisorien
tiertes Kapitel zur Erstellung des Lage
berichts. Abschließend wurden in Teil E 
die Ausführungen zur Prüfung des 
Lageberichts an die berufsständischen 
Anforderungen des IDW PS 350 n. F. 
angepasst.

Den Autoren gelingt es über das ge
samte Werk hinweg, dem Leser trotz 
der Detailtiefe in den Ausführungen 
jederzeit den thematischen „roten Fa
den“ zu vermitteln und eine stimmige 
Argumentation aufzubauen. Auch die 
unterschiedlichen Anforderungen an 
die Lageberichte kapitalmarkt- und 
nicht kapitalmarktorientierter Unter
nehmen finden dabei Berücksichti
gung. Besonders zu unterstreichen sind 
darüber hinaus die Auslegungs- und 
Interpretationsansätze, die sich z. B. 
durch aktuelle Bezugnahmen auf Be
sonderheiten der Lageberichterstat
tung im Zuge der Corona-Pandemie 
oder bis dato wenig thematisierte 
Probleme wie die Prognoseberichter

stattung in Rumpfgeschäftsjahren er
geben.

Mit seinen zahlreichen Praxis- und 
Fallbeispielen eignet sich das Werk in 
besonderem Maße für Praktiker, die 
mit der Erstellung oder der Prüfung 
von Lageberichten befasst sind. Hierzu 
trägt auch die umfangreiche Checkliste 
im Anhang des Buches bei, die dem 
Leser eine gezielte und schnelle Ein
arbeitung in die Thematik ermöglicht. 
Aber auch Hochschullehrern und Stu
dierenden der einschlägigen Studien
gänge dient das Werk als Grundlage 
für eine detaillierte Befassung mit dem 
Thema.

-  Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Univer
sität Augsburg -
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